
5169 der Beilagen zu den Stenoqraphischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 7. Mai 1996 betreffend ein Über
einkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung ge
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in 
Lugano am 16. September 1988, samt Protokollen und Erklärungen sowie Er
klärung der Republik Österreich 

Der vorliegende Beschluß des Nationalrates trägt dem Umstand Rech
nung, daß durch die Ratifikation des Lugano-Übereinkommens Österreich in 
den europäischen Rechtsraum, dem a11 e EU- und EFTA-Staaten angehören, 
eingebunden werden. Das Übereinkommen wird einen wAsentliehen Fortschritt 
dadurch bringen, daß einerseits die inländische Gerichtsbarkeit 
(internationale Zuständigkeit) in vermögensrechtlichen Zivil- und Han
delssachen in allen EU- und EFTA-Staaten umfassend und einheitlich gere
gelt und andererseits die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung der 
in den Vertragsstaaten ergangenen gerichtlichen Entscheidungen erheblich 
erleichtert und beschleunigt wird. Die Rechtszersplitterung, wie sie der
zeit auf Grund der verschiedenen bilateralen Vollstreckungsverträge be
steht, wird durch einheitliches Recht abgelöst. Die Rechtsanwendung wird 
damit wesentlich erleichtert und die Rechtssicherheit erhöht. 

Dem Nat i ona 1 rat ersch; en bei der Genehmi gung des Abschlusses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Weiters hat der Nationalrat gemäß Art. 49 Abs, 2 B-VG beschlossen, 
daß dieses Übereinkommen in dänischer, englischer, finnischer, französi
scher, griechischer, irischer, isländischer, italienische:", niederländi
scher, norwegischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache 
zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für Justiz aufliegt. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 21. M~i 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Hedda Kainz 
Berichterstatterin 

23000. 0090/4·L2. J/96 

Wien, 1996 05 21 

Jasef Rauchenberger 
Vorsitzender 
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